


§1
(1) Der Bebauungsplan Langenhorn 67 für den Geltungs-

bereich zwischen Landesgrenze, Langenhorner Chaussee und 
Bahn-Trasse (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 432) wird fest-
gestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Landesgrenze – über die Flurstücke 2460 (Tarpenbek), 
10291 und 9626, Ostgrenze des Flurstücks 9626, über die 
Flurstücke 10291, 1296, 1140 und 10097 (Langenhorner 
Chaussee) der Gemarkung Langenhorn – Bahnanlagen.
(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 

ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu 
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschä-
digungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschä-
digungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs anspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-Treten 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich 
zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.

§2
Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-

hende Vorschriften:

1. In dem nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebiet 
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des 
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der 
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die 
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und 
zwar auch dann, wenn nach der Baufreistellungsverordnung 
vom 5. Januar 1988 (HmbGVBl. S. 1), zuletzt geändert am 
1. September 2005 (HmbGVBl. S. 377, 382), in der jeweils 
geltenden Fassung eine Genehmigung nicht erforderlich 
ist. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder 
zur Nutzungsänderung darf nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen 
baulichen Anlagen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt 
oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtli-
cher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung 
zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden,
wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die 
beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. Im reinen Wohngebiet sind die Wohn- und Schlafräume, 
im Kerngebiet die Aufenthaltsräume durch geeignete 

Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in Satz 1 genann-
ten Räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht 
möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender Lärm-
schutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, 
Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden.

3. Im reinen Wohngebiet und im Kerngebiet kann eine Über-
schreitung er Baugrenzen durch einzelne Gebäudeteile wie 
Erker, Loggien und Balkone bis zu 1,5 m zugelassen werden, 
sofern im Kerngebiet im Bereich der Straßenverkehrsfläche 
eine lichte Höhe von mindestens 2,5 m eingehalten wird.

4. Im reinen Wohngebiet und im Kerngebiet sind Stellplätze 
nur in Tiefgaragen zulässig. Ausgenommen hiervon sind 
die erforderlichen Stellplätze für das als Erhaltungsbereich 
festgesetzte Gebäude im reinen Wohngebiet.

5. Für die Erschließung des reinen Wohngebiets können noch 
weitere örtliche Verkehrsflächen erforderlich werden. Ihre 
genaue Lage bestimmt sich nach der beabsichtigten Bebau-
ung. Sie werden gemäß § 125 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
hergestellt.

6. In den Kerngebieten sind Tankstellen im Zusammenhang 
mit Parkhäusern und Großgaragen unzulässig. Ausnahmen 
für sonstige Tankstellen nach § 7 Absatz 3 Nummer 1 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April 1993 
(BGBl. I S. 466, 479), werden ausgeschlossen.

7. Für die zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind bei 
Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass Cha-
rakter und Umfang der Gehölzpflanzung erhalten blei-
ben. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
und Flächen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind 
Geländeaufhöhungen und Abgrabungen im Kronenbe-
reich zu erhaltender Bäume unzulässig.

8. Nicht überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem 
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und zu begrünen.

9. Im reinen Wohngebiet sind 65 vom Hundert der Flach-
dächer mit einem mindestens 5 cm starken durchwurzelbaren 
Substrataufbau herzustellen und extensiv zu begrünen.

10. Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaf-
ten Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwasser-
spiegels beziehungsweise zu Staunässe führen, sind unzu-
lässig.

11. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind 
einheimische standortgerechte Laubgehölze zu verwenden.
Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von 
mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, jeweils in 1m Höhe über 
dem Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich 
dieser Bäume ist eine offene Vegetationsfläche von mindes-
tens 12 m² anzulegen und zu begrünen.

12. Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Fahr- und 
Gehwege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau herzustellen.

13. Die mit „FG “ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist 
als Feuchtgehölz mit Lichtungen und offenen Randberei-
chen zu erhalten und zu entwickeln. Eine standortgerechte 
Gehölzentwicklung ist zu fördern, Teilflächen sind durch 
Mahd und Entkusseln zu offenen Biotopen zu entwickeln. 
Die Böschung der Tarpenbek ist in diesem Bereich abzufla-
chen und naturnah herzurichten; an tief liegenden Stellen 
sind zwei Überflutungsmulden herzustellen. 

§3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Langenhorn 67
Vom 11. Januar 2006

(HmbGVBl. S. 11)

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. 
I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie
§ 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fas-
sung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt 
geändert am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 81 
Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), § 6 Absätze 
4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der 
Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt 
geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), sowie 
§ 1 Absatz 2, § 2 Satz 1 Nummer 2, § 3 Absatz 2 und § 4 
der Weiterübertragungsverordnung- Bau vom 28. Juni 2000 
(HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. 
S. 21), wird verordnet:


